
V 

(Bekanntmachungen) 

GERICHTSVERFAHREN 

GERICHTSHOF 

Urteil des Gerichtshofs (Vierte Kammer) vom 12. 
November 2009 — Kommission der Europäischen 

Gemeinschaften/Hellenische Republik 

(Rechtssache C-199/07) ( 1 ) 

(Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats — Öffentliche 
Aufträge — Richtlinie 93/38/EWG — Vergabebekannt
machung — Erstellung einer Studie — Kriterien für den auto
matischen Ausschluss — Eignungs- und Zuschlagskriterien) 

(2010/C 11/02) 

Verfahrenssprache: Griechisch 

Parteien 

Klägerin: Kommission der Europäischen Gemeinschaften 
(Prozessbevollmächtigte: M. Patakia und D. Kukovec) 

Beklagte: Hellenische Republik (Prozessbevollmächtigte: 
D. Tsagkaraki als Bevollmächtigte im Beistand von K. Christod
oulou, dikigoros) 

Gegenstand 

Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats — Verstoß gegen die 
Art. 4 Abs. 2, 31 Abs. 1 und 2 sowie 34 Abs. 1 Buchst. a 
der Richtlinie 93/38/EWG des Rates vom 14. Juni 1993 zur 
Koordinierung der Auftragsvergabe durch Auftraggeber im 
Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie 
im Telekommunikationssektor (ABl. L 199, S. 84) sowie gegen 
die Art. 12 und 49 EG — Auswahl der Bewerber in einem nicht 
offenen Verfahren oder einem Verhandlungsverfahren — 
Ausschlusskriterien 

Tenor 

1. Die Hellenische Republik hat zum einen wegen des in Abschnitt 
III Nr. 2.1.3 Buchst. b Abs. 2 der am 16. Oktober 2003 von 
der ERGA OSE AE veröffentlichten Vergabebekanntmachung mit 
den Nrn. 2003/S 205-185214 und 2003/S 206-186119 
vorgesehenen Ausschlusses von ausländischen Beratungsfirmen 
und Beratern, die in den sechs Monaten vor der Bekundung ihres 
Interesses an der Teilnahme an dem in der streitigen Vergabebe
kanntmachung genannten Wettbewerb ihr Interesse an der Teil
nahme an Ausschreibungsverfahren der ERGA OSE AE bekundet 

und Qualifikationen angegeben haben, die anderen als den im 
vorliegenden Wettbewerb verlangten Zeugniskategorien entspre
chen, und zum anderen wegen der fehlenden Unterscheidung zwi
schen Eignungs- und Zuschlagskriterien in Abschnitt IV Nr. 2 
dieser Vergabebekanntmachung gegen ihre Verpflichtungen aus 
den Art. 4 Abs. 2 und 34 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 
93/38/EWG des Rates vom 14. Juni 1993 zur Koordinierung 
der Auftragsvergabe durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-, 
Energie- und Verkehrsversorgung sowie im Telekommunikations
sektor verstoßen. 

2. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 

3. Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften und die 
Hellenische Republik tragen jeweils ihre eigenen Kosten. 

( 1 ) ABl. C 197 vom 2.8.2008. 

Urteil des Gerichtshofs (Dritte Kammer) vom 12. 
November 2009 — Kommission der Europäischen 

Gemeinschaften/Königreich Spanien 

(Rechtssache C-154/08) ( 1 ) 

(Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats — Sechste Mehrwert
steuerrichtlinie — Art. 2 und Art. 4 Abs. 1, 2 und 5 — 
Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten 
über die Umsatzsteuer — Gemeinsames Mehrwertsteuersys
tem: einheitliche steuerpflichtige Bemessungsgrundlage — 
Steuerpflichtige — Tätigkeiten oder Umsätze der „Registrado
res de la propiedad“ — Wirtschaftliche Tätigkeiten — 
Selbständig ausgeübte Tätigkeit — Einrichtungen des öffent
lichen Rechts, die in Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben 
tätig werden — Einem nationalen Gericht zuzurechnender 

Verstoß gegen das Gemeinschaftsrecht) 

(2010/C 11/03) 

Verfahrenssprache: Spanisch 

Parteien 

Klägerin: Kommission der Europäischen Gemeinschaften 
(Prozessbevollmächtigte: M. Afonso und F. Jimeno Fernández)
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Beklagter: Königreich Spanien (Prozessbevollmächtigter: J.M. 
Rodríguez Cárcamo) 

Gegenstand 

Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats — Verstoß gegen Art. 2 
und Art. 4 Abs. 1 und 2 der Sechsten Richtlinie 77/388/EWG 
des Rates vom 17. Mai 1977 zur Harmonisierung der Rechts
vorschriften der Mitgliedstaaten über die Umsatzsteuern — 
Gemeinsames Mehrwertsteuersystem: einheitliche steuerpflich
tige Bemessungsgrundlage (ABl. L 145, S. 1) — Steuerpflichtige 
— Tätigkeiten oder Umsätze der „Registradores de la propiedad“ 
(Grundbuchführer) 

Tenor 

1. Das Königreich Spanien hat dadurch gegen seine Verpflichtungen 
aus Art. 2 und Art. 4 Abs. 1 und 2 der Sechsten Richtlinie 
77/388/EWG des Rates vom 17. Mai 1977 zur Harmonisie
rung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Umsatz
steuern — Gemeinsames Mehrwertsteuersystem: einheitliche steuer
pflichtige Bemessungsgrundlage verstoßen, dass es die Leistungen, 
die die „Registradores de la propiedad“ in ihrer Eigenschaft als 
Steuereinzugsbehörde für den Grundbuchbezirk („oficina liquida
dora de distrito hipotecario“) für eine Autonome Gemeinschaft 
erbringen, als nicht mehrwertsteuerpflichtig ansieht. 

2. Das Königreich Spanien trägt die Kosten. 

( 1 ) ABl. C 171 vom 5.7.2008. 

Urteil des Gerichtshofs (Zweite Kammer) vom 12. 
November 2009 (Vorabentscheidungsersuchen des 
Korkein hallinto-oikeus — Finnland) — TeliaSonera 

Finland Oyj/iMEZ Ab 

(Rechtssache C-192/08) ( 1 ) 

(Telekommunikationssektor — Elektronische Kommunikation 
— Richtlinie 2002/19/EG — Art. 4 Abs. 1 — Netze und 
Dienste — Zusammenschaltungsvereinbarungen zwischen 
Telekommunikationsunternehmen — Verpflichtung, nach 
Treu und Glauben zu verhandeln — Begriff „Betreiber öffent
licher Kommunikationsnetze“ — Art. 5 und 8 — Kompeten
zen nationaler Regulierungsbehörden — Unternehmen ohne 

beträchtliche Marktmacht) 

(2010/C 11/04) 

Verfahrenssprache: Finnisch 

Vorlegendes Gericht 

Korkein hallinto-oikeus 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Klägerin: TeliaSonera Finland Oyj 

Beteiligte: iMEZ Ab 

Gegenstand 

Vorabentscheidungsersuchen — Korkein hallinto-oikeus — 
Auslegung des Art. 4 Abs. 1, 5 und 8 der Richtlinie 
2002/19/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
7. März 2002 über den Zugang zu elektronischen Kommuni
kationsnetzen und zugehörigen Einrichtungen sowie deren Zu
sammenschaltung (Zugangsrichtlinie) (ABl. L 108, S. 7) — Na
tionale Regelung, die jedes Telekommunikationsunternehmen 
verpflichtet, mit anderen Telekommunikationsunternehmen 
über eine Zusammenschaltung zu verhandeln — Reichweite 
der Verhandlungsverpflichtung und Anforderungen, die von 
der nationalen Regulierungsbehörde auferlegt werden können 

Tenor 

1. Art. 4 Abs. 1 der Richtlinie 2002/19/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 7. März 2002 über den Zugang 
zu elektronischen Kommunikationsnetzen und zugehörigen Einrich
tungen sowie deren Zusammenschaltung (Zugangsrichtlinie) in 
Verbindung mit den Erwägungsgründen 5, 6 und 8 sowie den 
Art. 5 und 8 dieser Richtlinie steht einer nationalen Regelung wie 
dem Gesetz über den Telekommunikationsmarkt (Viestintämarkki
nalaki) vom 23. Mai 2003 entgegen, die die Möglichkeit, sich 
hinsichtlich einer Zusammenschaltung auf die Verhandlungsver
pflichtung zu berufen, nicht auf Betreiber öffentlicher Kommuni
kationsnetze beschränkt. Es ist Sache des vorlegenden Gerichts, zu 
bestimmen, ob die im Ausgangsverfahren betroffenen Betreiber 
angesichts ihrer Stellung und ihres Wesens als Betreiber öffent
licher Kommunikationsnetze eingestuft werden können. 

2. Eine nationale Regulierungsbehörde kann es als einen Verstoß 
gegen die Verpflichtung, über eine Zusammenschaltung zu 
verhandeln, ansehen, wenn ein Unternehmen, das über keine 
beträchtliche Marktmacht verfügt, einem anderen Unternehmen 
die Zusammenschaltung zu einseitigen Bedingungen anbietet, die 
geeignet sind, die Entwicklung eines wettbewerbsorientierten Mark
tes auf Endverbraucherebene zu behindern, weil diese Bedingungen 
die Kunden dieses anderen Unternehmens daran hindern, dessen 
Dienste zu nutzen. 

3. Eine nationale Regulierungsbehörde kann ein Unternehmen, das 
keine beträchtliche Marktmacht hat, aber den Zugang zu den 
Endnutzern kontrolliert, verpflichten, mit einem anderen Unterneh
men nach Treu und Glauben entweder über eine Zusammenschal
tung der beiden betroffenen Netze zu verhandeln, sofern das 
Unternehmen, das einen solchen Zugang beantragt, als Betreiber 
öffentlicher Kommunikationsnetze einzustufen ist, oder über eine 
Interoperabilität der Kurzmitteilungs- und Multimediamitteilungs
dienste, sofern der Antragsteller nicht als Betreiber öffentlicher 
Kommunikationsnetze einzustufen ist. 

( 1 ) ABl. C 197 vom 2.8.2008.
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